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die Dienststellen der Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen 
Republik gilt die Verordnung über die Verfolgung von Zoll- und Devisen
verstößen auf dem Gebiete des grenzüberschreitenden Waren-, Devisen- 
und Geldverkehrs.2

§16
(1) Neben der Strafe oder dem Ausspruch einer Strafverfügung durch 

die Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik können 
die Waren, die Gegenstand einer Straftat oder eines Zollverstoßes waren, 
sowie die Gegenstände, die zu deren Durchführung benutzt worden sind, 
entschädigungslos eingezogen werden.

(2) Ist die Einziehung der Waren nicht möglich, so kann die Einziehung 
der Gegenstände oder Werte, die an deren Stelle getreten sind, erfolgen 
oder die Zahlung ihres Gegenwertes festgelegt werden. Ist der Gegenwert 
nicht genau zu ermitteln, so ist er unter Zugrundelegung aller Anhalts
punkte festzusetzen.

(3) Die Einziehung nach Abs. 1 oder die Ersatzeinziehung nach Abs. 2 
kann auch selbständig ausgesprochen werden.

Verfahren und Vollstreckung

§17

Der Ministerrat regelt das Verfahren zur Verfolgung von Zoll- und 
Devisenverstößen in einer Verordnung über die Verfolgung von Zoll- 
und Devisenverstößen auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden Waren- 
Devisen- und Geldverkehrs.3

§18
(1) Zur Vollstreckung der von der Zollverwaltung der Deutschen 

Demokratischen Republik gemäß § 11 festgesetzten Zölle, der gemäß § 15 
ausgesprochenen Strafverfügungen oder der gemäß § 16 festgesetzten 
Summen zur Zahlung des Gegenwertes ist die Zollverwaltung der Deut
schen Demokratischen Republik befugt, nach Durchführung eines erfolg
losen Mahnverfahrens
1. Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse zu erlassen v
2. die Organe der Justiz mit der Vollstreckung in das bewegliche und 

unbewegliche Vermögen zu beauftragen.
(2) Die Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik 

kann über das Vermögen eines Zoll- oder Haftungsschuldners oder eines 
Beschuldigten einen Arrestbefehl erlassen, wenn anzunehmen ist, daß die

2. Vgl. VO über die Verfolgung von Zoll- und Devisenverstößen vom 5. 7. 1968 (GBl. II S. 513).
3. Vgl. Anm. 1.


